
 

 Dienstgebäude 
Herdentorsteinweg 49/50 

28195 Bremen 

 

Bus / Straßenbahn 

Hauptbahnhof 

oder Herdentor 

Eingang 
Entwurf und Neubau  

Hillmannplatz 8-10 

Straßenerhaltung,  

Brücken- und Ing.bau: 

sowie Schwertransport 

Hillmannstraße 2a 

Sprechzeiten 
Mo bis Fr. 

8:00 - 12:00 Uhr 

weitere Termine 

nach tel. 

Vereinbarung 

möglich 

Geschäftsstelle: 
T (0421) 361 9780 

F (0421) 361 9738 

E-Mail 

office@asv.bremen.de 

 
 

 
Dienstleistungen und Informationen der Verwaltung unter Tel. (0421) 361-0, 
www.transparenz.bremen.de, www.service.bremen.de  

     
 Amt für Straßen und Verkehr 

 Freie 
 Hansestadt 
  Bremen 
 

 

 

 

 Amt für Straßen und Verkehr, Herdentorsteinweg 49/50, 28195 Bremen    

 

Verteiler: 

- OA Hemelingen 

- ASV 44 / Heike 

- E6 VS 

   

   

   
   

 

Auskunft erteilt: 
Frau Dove 
Zimmer E 213 
T (0421) 361 1 46 82 
F (0421) 496    
E-mail 
Jessica.Dove@ASV.Bremen.de 
Datum und Zeichen  
Ihres Schreibens 
   
Org. Zeichen 611-93-30-14 

Mein Zeichen VAO.0355/08/2025 
(bitte bei Antwort angeben) 
 
Bremen, 15. August 2025 

 

     

 ANHÖRUNG  

 Straße, Schlüssel  

 Christernstraße, 16150  

 Maßnahme  

 Halteverbot  

 Antragsteller Antrag vom  

 
AG Bremer Straßenbahn Herr Rabenhorst, Flughafendamm 12, 28199 Bremen 15.08.2025 

 

   

 mit der Bitte um  

   
 X Stellungnahme   Kenntnisnahme   weitere Veranlassung X bis zum 26.09.2025  

   

Seitens des Fahrdienstes der Bremer Straßenbahn AG wurde mitgeteilt, dass der Linienverkehr (40-
41) im Bereich des Übergangs vom Bruchweg in die Christernstraße aufgrund von parkenden PKW 
ein hohes Unfallrisiko birgt. Durch parkende PKW ist der stadteinwärtige Linienverkehr gezwungen 
auf der Spur des Gegenverkehrs zu fahren. Da die Sichtbeziehungen an der Stelle schlecht sind 
führt dies zu Gefahrensituationen. Die in einem Betriebsplanausschnitt dargestellten Schleppkurven 
sind als Grundlage für diese Anhörung beigefügt.  
Zur Beseitigung der Gefahrenituation wird daher vorgeschlagen stadteinwärts ein Halteverbot 
zwischen den Gebäuden Bruchweg 43 und Grabenstraße 8 aufzustellen. Beide Gebäude verfügen 
über Stellplätze auf dem Grundstück. Da die Einschränkung so gering wie möglich ausfallen sollte 
wird auf eine weitere Ausdehnung des Halteverbots verzichtet. 

   
 Im Auftrag 

 
 
 
Dove  

 

   
 

mailto:office@bau.bremen.de
http://www.transparenz.bremen.de/
http://www.service.bremen.de/

